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Die Mobile Spezialpflege 

Für Ihre individuellen Bedürfnisse haben 
wir die richtige Antwort: 

Egal ob Grundpflege, Behandlungspflege,
Verhinderungspflege, Entlastung- und Be-
treuungsleistungen oder Beratungsbesuche.

Die Mobile Spezialpflege im Überblick

Die Mobile Spezialpflege garantiert Ihnen 
kompetente, zuverlässige und persönliche 
Pflege – individuell, so wie Sie es brauchen. 
Wir ermöglichen Menschen jeden Alters ein 
selbstbestimmtes Leben im eigenen Zu-
hause. Unter dem Dach der Evangelischen 
Stiftung Volmarstein bieten wir Ihnen ganz-
heitliche Hilfe und ein Netzwerk von hoch-
qualifizierten Experten.

Hier gehts zu unserer Website



Behandlungspflege nach SGB V

Medikamentengabe, Kompressionstherapie, 
Wundversorgung, BZ-Messung, Insulingabe, 
Katheterisieren, Tracheostomapflege usw..

OP-Nachsorge

Wundversorgung nach einer Operation, 
Unterstützung bei der Grundpflege und 
im Haushalt.

Grundpflege nach SGB XI

Umfasst beispielsweise die Ganz- und Teil-
waschungen, Hilfe beim An- und Ausklei-
den, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme usw.

Beratung zur Kostenübernahme

Wir beraten Sie gerne zur Kostenübernahme 
z.B. durch die Kranken- und Pflegekasse und 
machen Ihnen ein passgenaues Angebot, ab-
gestimmt auf Ihre jeweilige Situation.

Beratungsbesuche nach §37.3

Sie beziehen Pflegegeld und die Pflege bzw. 
Betreuung erfolgt durch eine Pflegeperson 
oder Angehörige? Dann sind Sie dazu ver-
pflichtet, in regelmäßigen Abständen einen 
Beratungseinsatz durchzuführen. Pflege-
grade 1, 2 & 3: halbjährlich, Pflegegrade 4 
& 5: vierteljährlich.

Verhinderungspflege

Verhinderungspflege heißt: Jemand küm-
mert sich zuhause um Ihren pflegebedürfti-
gen Angehörigen, während Sie eine Aus-
zeit nehmen. Die Pflegekasse zahlt in der 
Zeit die Betreuung. Pro Jahr gibt es dafür 
ein Budget von 1.612 Euro und zusätz-
lich bis zu 50 % vom Kurzzeitpflegebetrag 
(806 Euro). Auf die Verhinderungspflege 
haben pflegebedürftige Menschen einen 
gesetzlichen Anspruch.

Entlastungs- und Betreuungsleistungen

Neben den herkömmlichen Pflegeleistungen 
können Sie zusätzlich 125 Euro für Ent-
lastungs- und Betreuungsleistungen (§45 
SGB XI) in Anspruch nehmen. Dazu zählen 
z.B. Hilfe im Haushalt, Gartenarbeit, Ver-
sorgung der Haustiere, Spaziergänge oder 
Einkaufsdienste. Dafür stehen Ihnen gerne 
Mitarbeitende der Mobilen Spezialpflege 
zur Verfügung.

Palliativversorgung

Unsere erfahrenen Pflegekräfte unterstützen 
Sie auch in der letzten Lebensphase. Dabei 
orientieren wir uns an Ihren individuellen 
Bedürfnissen und begleiten Sie ganzheitlich 
bis zu einem würdevollen Tod.

Unsere Leistungen 
im Überblick


